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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1963

Norm

ABGB §1295 Ia6

ABGB §1304

ABGB §1489

ZPO §268

Rechtssatz

Die in allfälligen Schadenersatzprozessen nach Verkehrsunfällen dem Beklagten immer zustehende Möglichkeit,

Mitverschulden oder Alleinverschulden des Klägers einzuwenden, kann die Verjährung des klägerischen

Schadenersatzanspruches weder ganz noch teilweise hemmen. Das gilt sogar dann, wenn gegen den Kläger ein

Strafurteil ergangen ist.
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